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Ergebnisprotokoll 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates  

am  Dienstag, den 19.03.2024 

Beginn 20:32 Uhr 

Ende 22:02 Uhr 

Ort 
Sitzungssaal, Königstraße 29/1, 71139 
Ehningen 

 
 
 
 
T O P  1  
Evangelische Kirchengemeinde Ehningen 
Antrag auf Unterstützung bei der Sanierung des Blitzschutzes 
Vorlage: 2024/052 
 
 
Beschluss: 

 
1. Mit 5 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 

wird der Antrag der CDU,  
der Evangelischen Kirchengemeinde einen Zuschuss in Höhe von 9.500,00 Euro für 
die erfolgte Sanierung des Blitzschutzes zu gewähren,  
mehrheitlich abgelehnt. 

 
2. Mit 17 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung  

wird dem Beschlussvorschlag, 
der Evangelischen Kirchengemeinde einen Zuschuss in Höhe von rd. 2.159,00 Euro 
(20% des Finanzierungsdefizites in Höhe von rd. 10.796,19 Euro) für die erfolgte 
Sanierung des Blitzschutzes zu gewähren; analog der Bezuschussung für die 
Sanierung der Turmuhr im Jahr 2022, 
mehrheitlich zugestimmt und somit beschlossen.  

 
 

 
 
 
T O P  2  
- Aufhebung der Beschlüsse Nr. 3-6 vom 19.12.2023 (GR-Vorlage Nr. 620/2023) 
- Beschluss des Wirtschaftsplanes 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
sowie der Finanzplanung bis 2027 
- Beschluss des Wirtschaftsplanes 2024 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
sowie der Finanzplanung bis 2027 
- Beschluss einer außerplanmäßigen Ausgabe im Gemeindehaushalt für die 
Kapitalrücklage an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
Vorlage: 2024/054 
 
Abstimmungsverhältnis: 
Ja 18  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 
Beschluss: 
 

1. Die am 19.12.2023 gefassten Beschlüsse Nr. 3-6 der GR-Vorlage Nr. 620/2023 
werden aufgehoben.  
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2. Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wird der Wirtschaftsplan 2024 wie folgt neu 

gefasst:  
 

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat 

am 19. März 2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das 

Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 

 

A. Erfolgsplan    
 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge  933.540 € 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen  -1.083.540 € 

  1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis  

      (Saldo aus 1.1 und 1.2)  

 

      -150.000 €  

 
B. Liquiditätsplan 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit  907.540 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  -807.568 € 

2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 

      Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) 

 

99.972 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  0 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -1.172.000 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  

      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

 

-1.172.000 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

     (Saldo aus 2.3 und 2.6)  

 

-1.072.028 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    1.212.590 €              

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit      -262.990 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

 

949.600 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

        Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

 

-122.428 € 

 

C. Kreditaufnahmen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

     (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                              1.212.590 € 

 

D. Verpflichtungsermächtigungen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 

    Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für  

     Investitionen und Investitionsförderungen belasten  

     (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf           0 € 
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E. Kassenkreditermächtigungen 

     Der Höchstbetrag der Kassenkredite  

     wird festgesetzt auf                  850.000 € 

 

3. Der Finanzplanung bis 2027 im Wirtschaftsplan wird zugestimmt. 

 

4. Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird der Wirtschaftsplan 2024 wie folgt 
neu gefasst:  

 

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat 

am 19. März 2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das 

Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 

 

A. Erfolgsplan    
 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge  1.640.038 € 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen  -1.640.038 € 

1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis  

      (Saldo aus 1.1 und 1.2) 

 

                0 € 

 

B. Liquiditätsplan 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftsstätigkeit  1.352.391 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  -1.037.058 € 

2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 

      Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) 

 

315.333 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  34.500 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -673.000 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  

      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

 

-638.500 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

     (Saldo aus 2.3 und 2.6)  

 

-323.167 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    1.593.532 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit      -568.640 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

 

1.024.892 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

        Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

 

701.725 € 

 

C. Kreditaufnahmen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

     (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf           700.520 € 
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D. Verpflichtungsermächtigungen 

     Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 

     Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für  

     Investitionen und Investitionsförderungen belasten  

     (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf              0 € 

 

E. Kassenkreditermächtigungen 

     Der Höchstbetrag der Kassenkredite  

     wird festgesetzt auf                1.000.000 € 

 

5. Der Finanzplanung bis 2027 im Wirtschaftsplan wird zugestimmt. 

 

6. Einer Kapitalrücklagenzuführung vom Gemeindehaushalt im laufenden 
Haushaltsjahr in Höhe von 893.012 € an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
wird zugestimmt. 
 
 

 
 
 

 
 
 
T O P  3  
Skateanlage für Trendsportzentrum  
- Vergabe der vegetationstechnischen Arbeiten (Begrünung) 
Vorlage: 2024/053 
 
Abstimmungsverhältnis: 
Ja 15  Nein 3  Enthaltung 0  Befangen 0   
 
Beschluss: 
 
Die vegetationstechnischen Arbeiten wurden nach VOB beschränkt ausgeschrieben.  
Die Leistungen sollen an den günstigsten Bieter, die Firma BB-Gartengestaltung aus 
Aidlingen, mit einer Angebotssumme von 74.163,06 € vergeben werden. 
 
 
 

 
 
 
T O P  4  
Skateanlage für Trendsportzentrum 
- Vergabe der Bauleistungen 
Vorlage: 2024/048 
 
Abstimmungsverhältnis: 
Ja 14  Nein 4  Enthaltung 0  Befangen 0   
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Beschluss: 
 
Die Arbeiten für den 2. BA Skateanlage des Trendsportzentrums wurden nach VOB 
beschränkt ausgeschrieben. Die Bauleistungen für die Skateanlage sollen an den 
günstigsten Bieter, die Firma GOODCRETE aus Augsburg, mit einer Angebotssumme 
375.878,10 € vergeben werden. 
 
 
 
 

 
 
 
T O P  5  
Königstraße 27, Ehningen 
Vergabe einer Planungs-/Restaurierungskonzeption 
Vorlage: 2024/044 
 
Abstimmungsverhältnis: 
Ja 10  Nein 8  Enthaltung 0  Befangen 0   
 
Beschluss: 

 
1. Die Firma Jako wird mit einer Planungs- und Restaurierungskonzeption auf der 

Grundlage des Angebotes vom 31.01.2024 beauftragt. 
 

2. Nach Vorlage der Planungs- und Restaurierungskonzeption soll eine 
Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen werden. 

 
 
 

 
 
 
T O P  6  
Bekanntgaben und Anfragen 
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